	Kinder- und Jugendschutz (Stand: 01.01.2024) – extrabudgetär befristet bis 31.12.2025

	Übersicht


 

	EBM-Ziffer
	Leistungslegende
	Punkte
	Honorar (€)

	01681
	Meldung von Anhaltspunkten einer möglichen Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz
Obligater Leistungsinhalt:
Erstellung und Übermittlung der Anhaltspunkte einer möglichen Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt anhand des Meldebogens gemäß der in der jeweiligen KV geschlossenen Kooperationsvereinbarung nach § 73c SGB V mit mindestens
Beschreibung der Anhaltspunkte und Darstellung der Beobachtungen,
Beschreibung ggf. bereits erfolgter Maßnahmen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung,
Angaben zum ggf. bereits erfolgten Einbezug weiterer Stellen
Fakultativer Leistungsinhalt:
anonyme Besprechung der Anhaltspunkte mit den zuständigen Stellen
Übergabe von Kontaktinformationen forensischer Stellen zur Durchführung einer forensischen Dokumentation
Empfang und Verarbeitung einer Rückmeldung des Jugendamts gemäß der in der jeweiligen KV geschlossenen Kooperationsvereinbarung nach § 73c SGB V zum weiteren Fortgang des Verfahrens der Gefährdungseinschätzung
1 × im Behandlungsfall
	102
	12,17

	01682
	Fallbesprechung mit dem Jugendamt im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz – 2 × im Behandlungsfall
je vollendete 10 Minuten
höchstens 8 × im Krankheitsfall
persönlich, telefonisch oder per Videofallkonferenz (Angabe von „V“!)
Fallbesprechung muss vom Jugendamt initiiert werden
	128
	15,28
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